


 
           

   

     
        

         
  

  
           

   
   
   
          

 

      
        

  
    
   
   

     

     
       

    
         

  
           
          

 
        

       

   

 
        

            
    

      



2. Antrag betreffend Sicherheitsdienst und Kostenübernahme

a) Organisationskompetenz des Landesvorstandes
Nach § 26 Abs. 2 BGB analog in Verbindung mit der Satzung der Partei Die Linke obliegt dem
zuständigen Vorstand die organisatorische Durchführung von Parteitagen.
Hierzu zählt insbesondere: 

• die Wahrnehmung des Hausrechts,
• die Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Ablaufs,
• die Entscheidung über Schutz- und Ordnungsmaßnahmen.

Diese Befugnisse sind Ausfluss der durch Art. 21 Abs. 1 GG garantierten Parteiautonomie.
Ein Schiedsgericht darf diese organisatorische Ermessensentscheidung nur überprüfen,
wenn: 

• Willkür,
• ein evidenter Satzungsverstoß oder
• ein Missbrauch der Organisationsgewalt

vorliegt. 

Solches ist weder vorgetragen noch ersichtlich. 

b) Keine rechtliche Relevanz der vorgetragenen Erwägungen

Die Erwägung, dass keine Vertreter der Bundespartei anwesend gewesen seien und keine 
besondere Sicherheitslage bestanden habe, ist rechtlich unbeachtlich. 
Eine Pflicht zur vorherigen konkreten Gefahrenprognose besteht nicht. Präventive 
Maßnahmen sind zulässig. 

c) Kostenfrage

Ein einzelnes Parteimitglied hat keinen subjektiven Anspruch darauf, wie der Landesverband 
seine Haushaltsmittel, auch in Bezug auf Sicherheitskräfte, verwendet. Dahingehend sind die 
Rahmenbedingungen der Finanzordnung, die Satzung und der gesetzlichen Vorgaben(§§ 24-
31 PartG) nicht verletzt. Dem Landesvorstand kommt insoweit eine weite 
Einschätzungsprärogative zu. 
Ein individueller Rechtsverstoß ist nicht dargetan. 

3. Nichtzulassung der Anträge zum Landesparteitag

Ohne weitere Erläuterung oder Beantragung legte die Antragsstellerin zu ihrem Antrag an die 
Schiedskommission ein Schriftstück bei, das eine Liste vermeintlicher Anträge beinhalten soll, 
die nicht berücksichtigt wurden. Für zwei dieser Anträge ist ein anderer Adressat als der 
Landesparteitag erkennbar: der Landesvorstand und der Landessauschuss. Diese beiden 
Anträge können nicht in einer Anfechtung des Landesparteitages berücksichtigt werden, da 
sie sich an ein vollkommen anderes Organ des Landesverbandes richten. 

Diese vier vermeintlichen Anträge an den Landesparteitag sowie der an den Landesvorstand 
und der an den landesauschuss wurden mittels förmlicher Zustellung durch einen 
Gerichtsvollzieher an die Privatadresse des Landesgeschäftsführers, Herrn Bruno Leiner, 
durch die Antragsstellerin zugestellt. Losgelöst von dem Umstand, dass die 
private Adresse von einem einzelnen Landesvorstandsmitglied nicht die geeignete 
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